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Vorwort

Mit dieser Schrift zur Analyse politischer Herrschaft wird eine Forschungsper-
spektive vorgestellt und erprobt. Seit dem Wintersemester 2016/2017 besteht an 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ein interdisziplinär ar-
beitendes, drittmittelfinanziertes „Forschungskolleg normative Gesellschafts-
grundlagen“. Es zielt darauf, tragende Grundlagen des neuzeitlichen Gesell-
schaftstyps besser zu identifizieren, zu analysieren und zu rekombinieren. Am 
Anfang stand das Erkenntnisinteresse von Juristen, ein sozialwissenschaftlich 
abgestütztes Bild der Gesellschaft zu gewinnen, auch um die Rolle des Rechts 
besser reflektieren und beurteilen zu können. Ihr Gegenstand, das Recht, befin-
det sich nicht nur seit längerem in einem Prozess der Internationalisierung, es 
erlebt auch Überbeanspruchungen, Entgrenzungen und Verluste der Möglich-
keit systematischer Ordnungsbildung. Solch einem Problem ist nicht allein mit 
juristischer (innerrechtlicher) Dogmatik beizukommen. Das Recht befindet 
sich, wie andere Funktionssysteme der Gesellschaft auch, an einem Wende-
punkt, der mit Postmodernität nur unzureichend, ja beinahe hilflos umschrie-
ben ist.

Es geht um Konsequenzen einer immer weitergetriebenen Ausdifferenzie-
rung von Funktionssystemen bis hinein in das, was manche Beobachter als 
„Hyperkomplexität“ bezeichnen. Und es geht um Verschiebungen im instituti-
onellen Design struktureller Kopplungen zwischen den großen gesellschaftli-
chen Funktionssystemen, den Intersystemkopplungen und denjenigen mit dem 
persönlichen Bewusstsein, das man als personales System, Person oder schlicht 
als „Mensch“ bezeichnen kann. Seit Jahrhunderten etwa wirkt in Europa und 
von dort ausstrahlend in die Welt die gegenseitige institutionelle Verbindung 
von politischer Herrschaft und rechtlicher Bindung in der rule of law oder in 
der Idee des Rechtsstaates. Über die gesamte Neuzeit spannt sich die struktu-
relle Kopplung etwa von Wirtschaft und Recht in den Institutionen der Privat-
autonomie, des Privateigentums, der Ordnung des Wettbewerbs.

Doch überall wird an Grenzen gerüttelt, nimmt das Wissen über Institutio-
nen und ihre Wertschätzung ab. Es häufen sich Ordnungs- und Orientierungs-
verluste. Institutionelle Wissens- und Verhaltensspeicher werden für entbehr-
lich gehalten und unter dem Druck des angeblich faktisch Notwendigen nicht 
selten als lästige Hindernisse betrachtet. Das betrifft auch die enge Bindung von 
politischer Macht und Recht. Recht müsse – so ist zu hören – doch auch einmal 
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ignoriert werden, wenn es die „Ereignisse“ gebieterisch verlangen. Umgekehrt 
hat sich das Recht nicht nur politischer Instruktion anpassen müssen, sondern 
hat sich auch selbst derart eigenlogisch entwickelt, dass politische Herrschaft 
sich nicht nur gebunden, sondern auch gefesselt sieht. Protestphänomene wie 
das Brexitreferendum, die Trumpwahl oder rechte und linke Populismen sowie 
Autokratieexperimente können auch daraufhin beobachtet werden, ob sie letzt-
lich Rechtsbindungen wieder zugunsten größerer politischer Dezision abstrei-
fen wollen.

Grenzprobleme entstehen auch an der Nahtstelle zwischen Wirtschaft und 
Recht mit den Institutionen Privatautonomie und Privateigentum: Das alte pri-
vate Eigentum mit seinem absoluten Verfügungsrecht scheint nicht in die neue 
Zeit von Big Data zu passen mit seinen technischen Imperativen ubiquitärer 
Datenverfügbarkeit. Wird nicht bald auch eine neue Wirtschaftsordnung der 
 Share Economy entstehen und fließen nicht aus der irrwitzigen Wertschöpfung 
einer digitalen Verwandlung der Welt mit den neuen Potenzen künstlicher „In-
telligenz“ überreichlich Mittel für ein bedingungsloses Grundeinkommen für 
alle? Wäre als Folge eine Rentenversicherung mit Anwartschaften und Lebens-
leistungsrente antiquiert? Wäre es nicht dann an der Zeit, die deutschen Ar-
beitsmarktreformen wieder zu verabschieden, mit deren Hilfe Arbeitslose ge-
drängt werden, in den Arbeitsmarkt hineinzugehen?

Was ist mit Grenzverschiebungen im geopolitischen Raum? Formieren sich 
nicht mit China, Russland und der Türkei bereits Modelle einer politisch ge-
lenkten Gesellschaft, mit einem neuen Versuch staatlicher oder oligarchischer 
Begrenzung der Wirkungsmacht von Marktkräften und eine Alternative zum 
westlichen Liberalismus und seiner Idee der Demokratie? Ist das atlantische 
Zeitalter womöglich am Ende?

Keine der großen, eine Gesellschaftsordnung ausmachenden Institutionen 
bleibt unangefochten. Gemeint sind jene Einrichtungen, die nicht nur Funkti-
onssysteme mit ihrem kalten Automatismus binärer Codierung irgendwie zu-
sammenhalten, sondern auch die Brücke schlagen zu Menschen, die wir als au-
tonome Rechtspersonen, als rationale Wirtschaftsakteure oder als mündige 
Staatsbürger auf den Schirm der Wahrnehmung bekommen, und zwar in der 
jeweiligen Einstellung verschiedener Systemrationalitäten. Selbst die Demokra-
tie als jene Form politischer Herrschaft, die auf der Folie grundlegender Nor-
mativität als einzige dem aufrechten Gang des frei sich entfaltenden Menschen 
entspricht, mit ihrer Idee der Selbstregierung, gerät ins Rutschen. Sie erodiert in 
ihrer Fraglosigkeit. Demokratie als Herrschaftsmodell wird geopolitisch durch 
Autokratisierung und Blockaden einer sich spaltenden Gesellschaft unter 
Druck gesetzt. Die Bedingungen für jenes normative Leitbild des Menschen 
verändern sich. Das Leitbild einer sich privatautonom selbst entwerfenden und 
verantwortenden Person, die über das Maß ihrer sittlichen Bindungen prinzipi-
ell selbst entscheidet: Es scheint sich unter dem Druck der technischen und so-
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zialen Dynamik der Weltgesellschaft so zu verändern, dass dieses normative 
Leitbild innere Stimmigkeit, Plausibilität und Wirklichkeitsentsprechung ver-
liert. Darin sehen nicht alle einen Verlust. Die Integration der offenen natio-
nalen und kontinentalen Räume scheint ohnehin nicht mehr normativ nach 
Leitbildern oder institutionellen Erfahrungen zu gelingen, sondern nur noch 
faktisch mit regulativen Maßnahmen, sozialer Steuerung, also mit einem in-
stru mentell zugeschnittenen Interventionsrecht.

Die Politik und das ihr scheinbar exklusiv überantwortete Gesetzesrecht 
sind nach ihrem Selbstverständnis verantwortlich für das Ganze, für Zusam-
menhalt und Solidarität. Doch in Wirklichkeit findet die plurale, die arbeitstei-
lige, die funktional differenzierte Gesellschaft ihre Einheit in der – als substan-
tielle Einheit gerade nicht fassbaren – Leistungsfähigkeit von sozialen Funk-
tions systemen und Personen, in der normativen und praktischen Stimmigkeit 
funktioneller Ordnungszusammenhänge. Ein offener Markt braucht eine ver-
nünftig durchdachte Wettbewerbsordnung und nicht eine Flut politischer Ein-
zelentscheidungen, die den Marktmechanismus ersetzen sollen. Politik kann 
und muss steuern, indem sie unter Wahrung von Freiheit und Autonomie die 
Wahrscheinlichkeit kollektiver Zielverwirklichung steigert, aber eben nicht, 
indem sie immer dichter reguliert, um dasjenige unmittelbar zu bewirken, was 
politisch nicht unmittelbar bewirkt werden kann. Politik vermag kein wissen-
schaftliches oder technisches Wissen hervorzubringen, kann keine religiösen 
Glaubensinhalte unmittelbar per Dekret stärken oder schwächen, es gibt für 
sie keinen Weg, gezielt, kausal und nachhaltig im System der Wirtschaft Ar-
beitsangebote zu mehren.

Es müsste demnach, wenn man grundlegende Institutionen vor dem Hinter-
grund eines normativen Leitbildes und dem Muster einer funktional ausdiffe-
renzierten Gesellschaft vor Augen hat, um informierte Ordnungspolitik gehen 
und nicht um die politische „Substitution“ oder das kausale Bewirken von Leis-
tungen anderer gesellschaftlicher Bereiche. Denn das wäre der Versuch, Einheit 
im politischen System nicht nur zu symbolisieren und mithilfe kluger instituti-
oneller Steuerung vorsichtig Kopplungen neu zu arrangieren, sondern es hieße, 
materielle Einheit gegen die Logik funktionaler Differenzierung tatsächlich 
eins-zu-eins herstellen zu wollen. Wenn es nicht gelingt, das funktionelle und 
institutionelle Arrangement der freien Gesellschaft wieder stärker ins Bewusst-
sein zu rücken, ist es nicht ausgeschlossen, dass wir die Grundlagen unserer 
gesellschaftlichen Entfaltungsordnung unbeabsichtigt beschädigen. Während 
mit gewiss guten Gründen auf ökologische Nachhaltigkeit und klimatische 
Umsicht gedrängt wird, geraten soziokulturelle Grundlagen der Gesellschaft 
mehr und mehr aus dem Blick.

In den USA hat das bereits zu – sagen wir – administrativen „Störungen“ 
geführt und das macht eines bewusst: Wenn die Anhänger eines kategorialen 
Individualismus die soziokulturellen Grundlagen der großen Demokratien 
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nicht besser pflegen, werden bald auch die Potentiale zur Schonung des Weltkli-
mas oder zur Vermeidung humanitärer Katastrophen dramatisch schrumpfen. 
Aber es geht nicht primär um gute Ratschläge, die vom wissenschaftlichen 
Spielfeldrand dem politischen Wettkampf zugerufen werden. Es geht vielmehr 
um eine Herrschaftsanalyse, die in ihrer weiteren Ausarbeitung die Lücke fül-
len kann, die der praktische Bedeutungsverlust, ja vielleicht sogar die kategori-
ale Unmöglichkeit von Staatstheorie gerissen hat und die auch von ihrem Surro-
gat, der Verfassungstheorie, nur unzureichend geschlossen zu werden vermag.

Das Bonner Forschungskolleg normative Gesellschaftsgrundlagen möchte 
einen Beitrag leisten, das institutionelle Wissen der Gesellschaft zu mehren 
oder womöglich auch nur einen anderen Blick auf das scheinbar Bekannte zu 
werfen. Im Mittelpunkt stehen Analysen des politischen Systems, immer auch 
in der besonderen Beziehung zum Recht, aber auch zu Wirtschaft und Religion. 
Die Arbeit entstand in meinen Forschungssemestern am Kolleg.

Als Fellows standen für intensive Gespräche besonders mein Göttinger Kol-
lege Prof. Frank Schorkopf und im interdisziplinären Austausch der Wirt-
schaftswissenschaftler Dr. Julian Dörr bereit, ebenso wie die wissenschaftli-
chen Mitarbeiter des Kollegs, Olaf Kowalski, Malte Seyffarth und Mimoza 
Beciri. Zu Dank verpflichtet für wertvolle Impulse bin ich den Professoren 
Karl-Heinz Ladeur (Recht und Rechtstheorie) und Nils Goldschmidt (Ökono-
mie), den Bonner Kollegen Clemens Albrecht (Soziologie) und Dominik Gep-
pert (Geschichtswissenschaft).

Bonn, im März 2018 Udo Di Fabio
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Einleitung

Diese Ausarbeitung versteht sich als ein Beitrag zu einer Theorie politischer 
Herrschaft, die nicht mehr Staatstheorie sein will und sein kann. Staatstheorie 
oder auch Staatsphilosophie im klassischen Sinne ist nicht deshalb unmöglich 
geworden, weil der Gegenstand untergegangen wäre. Sie ist unmöglich gewor-
den, weil die Institution des Staates ihre kategoriale Dominanz und die von ihr 
ausgehende explanative Kraft eingebüßt hat.1 Doch aus den Trümmern der 
wirkmächtigen Staatsphilosophie der Neuzeit von Hobbes und Bodin bis hin zu 
John Rawls ist keine theoretisch befriedigende Alternative gewachsen. So steht 
das 21. Jahrhundert seltsam uninformiert vor neuen Wirklichkeiten politischer 
Herrschaft. Die Zäsur ist sichtbar im geopolitischen Ringen2 mit einer Rich-
tungsänderung gegen den Westen und in der inneren Verfasstheit volatiler wer-
dender Gesellschaften. Seit längerem staunen wir über die Verwandlung der 
Welt durch eine global ausgebreitete Marktwirtschaft, die mit politischer Macht 
eng vernetzt ist, wir registrieren weltgesellschaftlich bedeutsame Phänomene 
wie die Digitalisierung, Wanderungsbewegungen oder die Erfolge von Wissen-
schaft, Bildung, Technik und Medizin. Aber auch die Sorgen mehren sich. Ge-
walt und Rücksichtslosigkeit in den internationalen Beziehungen glaubte man 
– offenbar zu Unrecht – überwunden. Geopolitisch neu herausgefordert, meh-
ren sich im Innern von bislang als gefestigt geltenden Demokratien Anzeichen 
für Ordnungsverluste und Zerklüftungen.

Seit dem heraufziehenden Zeitalter des Absolutismus wird politische Herr-
schaft beinah umstandslos mit dem Staat gleichgesetzt. Der territorial, perso-
nell und hoheitlich definierte Staat stand für die neue Polis, positionierte sich als 
rationale Organisation der Gesellschaft. Die neuzeitliche Staatsidee ist älter als 
die amerikanische Unabhängigkeit und die Französische Revolution, die das 

1 Nicht die Verabschiedung des Staates als Organisation und soziale Tatsache war der 
Grund für das Diktum Carl Schmitts in seinem bekannten Vorwort von 1963, sondern das 
Gespür dafür, dass der Staat nicht mehr die „alles beherrschende Ordnungsvorstellung Euro-
pas“ ist. So schon Carl Schmitt in seinem bemerkenswerten Beitrag: Staat als konkreter, an 
geschichtliche Epoche gebundener Begriff, in: ders. (Hrsg.), Verfassungsrechtliche Aufsätze 
aus den Jahren 1924–1954, 4.  Aufl. 2003, S.  375.

2 Die neuzeitliche Weltordnung war immer multipolar; das ist ihr Kennzeichen. Sie war 
aber in den Augen einer kosmopolitischen neuen Ordnung bereits beerdigt, siehe dazu Chan-
tal Mouffe, Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion, 2007, S.  118 ff. Näheres 
siehe unten, achtes Kapitel.
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Leitbild des modernen Nationalstaats bis heute prägen. Während der bis 
1867/1871 nicht national eingepasste preußische Staat die Kombination von Mo-
narchie, Reglement und Vernunft für hinreichend hielt und die Leidenschaft für 
die Nation entweder fürchtete oder nur taktisch nutzte, hatte die Französische 
Revolution aus dem rationalen neuzeitlichen Staat (auch) eine Sache der Leiden-
schaft gemacht.3 Die Republik der Franzosen entwarf sich als starke Gemein-
schaft gegenüber der schwachen Gesellschaft des ständisch zerklüfteten Ancien 
Régime.4 Die Erfolge der Revolutionsarmee und erst recht die Napoleons stell-
ten die neu gewonnene Stärke unter Beweis. Aber mit dem aufkommenden Na-
tionalismus begann auch der Abstieg des Staates als die vernünftige Inkarnation 
politischer Herrschaft. Das, was Metternich oder Bismarck immer geahnt hat-
ten, schien wahr zu werden: Die offene Gesellschaft, der Parlamentarismus und 
die öffentliche Meinung brachten aus ihrer damaligen Sicht die Leidenschaft ins 
diplomatische Spiel und zerstörten Grundlagen der Staatskunst, die traditionel-
le Kabinettspolitik, und auch die integrative Fähigkeit der Monarchie, für das 
alles überspannende gemeine Wohl zu stehen. Sie, die „Demagogen“ verfolgten, 
hätten in der gegenwärtigen Welt gewiss wiederum Sorge um die Aussicht 
zweckrationaler Politik und diplomatischen Ausgleichs angesichts wachsender 
Dezentralität der öffentlichen Informations- und Meinungskanäle in den Wei-
ten des Netzes oder der grassierenden Populismen in Europa.

Im 20. Jahrhundert wäre die konstruktive Umstellung auf das Prinzip der 
Volkssouveränität und auf den demokratischen Verfassungsstaat vermutlich ge-
scheitert, hätte es die enorme Potenz und die Bereitschaft der USA nicht gege-
ben, weltpolitisch zu agieren. Mit dieser nach 1945 global wirksamen Kraft des 
atlantischen Schulterschlusses des Westens gelang eine Stabilisierung auch der 
Institution des Staates, der jetzt aber eben zivilisiert, humanisiert, verrechtlicht 
und eingebunden in eine Friedens- und Handelsordnung internationalisiert 
entworfen wurde. Es dürfte sich deshalb um eine der großen Zäsuren handeln, 
wenn sich die USA von der von ihnen maßgeblich geprägten westlichen Welt- 
und Herrschaftsordnung abwenden sollten.5

Sowohl die intellektuelle Tiefenströmung als auch die Wirklichkeit suprana-
tionalen und internationalen Regierens verstärkten aber gerade nach dem Sieg 

3 Alexis de Tocqueville, Der alte Staat und die Revolution, Drittes Buch, Drittes Kapitel, 
1867, S.  171, sieht früh die Gefahr, dass die „Nation“ als starker Gemeinschaftsbegriff die Idee 
personaler Freiheit zerstört: „Die Nation als Ganzes besaß alle Rechte der Souveränität; jeder 
einzelne Bürger war in der engsten Abhängigkeit gefesselt: von der Nation verlangte man die 
Erfahrung und die Tugenden eines freien Volkes, vom Bürger die Eigenschaften eines guten 
Dieners.“

4 Zur Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft: Ferdinand Tönnies, Gemein-
schaft und Gesellschaft: Grundbegriffe der reinen Soziologie, 4.  Aufl. 2005; Michael Opielka, 
Gemeinschaft in Gesellschaft, Soziologie nach Hegel und Parsons, 3.  Aufl. 2018; Udo Di Fa-
bio, Schwankender Westen, 2015, S.  113 ff.

5 Dazu näher unten, achtes Kapitel.
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im Kalten Krieg um 1990 herum die systematische De-Kategorisierung des 
Staates, seine paradigmatische Entthronung. Inzwischen ist die Individualisie-
rung der politischen Theorie zu einer Theorie der Menschenrechte weit voran-
geschritten, sodass aus diesem Kreis heraus etwa von Chantal Mouffe Kritik an 
einem kosmopolitischen Liberalismus geübt wird, der die Möglichkeit kollekti-
ver Identitäten geradezu übersieht und deren „Vertreter sämtlich von der Not-
wendigkeit der Überwindung der Grenzen nationaler Souveränität überzeugt“ 
sind.6

Doch wer einen Gegner – und sei es auch nur in der Welt der Ideen – überwin-
det, bleibt von der in ihm aufgehobenen Negation – dem zerstörten Anderen – 
beherrscht.7 Die global, überstaatlich argumentierenden, universalistisch anset-
zenden politischen Philosophien: Sie bleiben doch Fortsetzungen auch der alten 
Staatsphilosophie. Mit ihrem Mantra, die großen Probleme der Welt könnten 
nicht aus der Enge der Staaten heraus gelöst werden, appellieren sie im nächsten 
Schritt ihres Verlangens nach internationalen Bindungen der Staaten ausnahms-
los an staatliche Herrschaftsgewalt und bleiben so auf den Staat fixiert. Klima-
schutz beispielsweise ist kaum eine je direkt adressierte Anklage gegen die 
grenz über schreitende Nutzung des Luftverkehrs mit seinen durchaus klimare-
levanten Emissionen, gerichtet an die Weltbürger der wohlhabenden Metropo-
len unmittelbar, sondern er artikuliert sich stets in der Forderung an die Staa-
ten, endlich Klimaschutzziele einzuhalten. Ihn, den Staat, müssen alle globalen 
Akteure für ihre Gemeinwohldefinition in Dienst stellen, um die institutionel-
len Hebel zur Machtausübung bedienen zu können.

Dieser Vorgang der Indienstnahme verdient mehr deskriptive, vielleicht auch 
mehr kritische Betrachtung. Doch darum geht es in dieser Ausarbeitung nicht 
in erster Linie, wichtiger ist die Weitung der kategorialen Perspektive. Es geht 
darum, dass auch die Negation des Staates als Zentralkategorie und die Ableh-
nung als maßgebliche Organisationsform politischer Herrschaft den Blick im-
mer noch verengt wie die größtenteils überwundene (mitunter aber wieder auf-
flackernde) Staatsaffirmation. Es ist an der Zeit, politische Herrschaft wieder 
buchstäblich staatsfrei zu denken – auch um dann in einem späteren Analyse-
schritt den offenen und vernetzten Staat der Gegenwart in seiner institutionel-
len Komposition angemessen verstehen und entwickeln zu können.

Wenn politische Herrschaft nur von der Staatsgewalt her denkbar wäre, blie-
ben große Bereiche des politischen Geschehens aus dem Blick. Die Staatszent-
riertheit ist gerade auch in der dezidierten Staatsablehnung nicht überwunden; 
das kosmopolitische Denken kreist um den Staat und überfordert ihn in gefähr-

6 Chantal Mouffe, Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion, 2007, S.  17 und 
S.  119. Siehe auch in Würdigung der anders gelagerten Sichtweise Samuel Huntingtons: Udo 
Di Fabio, Kein Oswald Spengler. Samuel Huntington und der „Clash of Civilizations“, Die 
Politische Meinung, Ausgabe 547 (2017), 46 ff.

7 Udo Di Fabio, Die Kultur der Freiheit, 2005, S.  14.
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licher Weise. Mit dem Staat als Bezugspunkt und Referenz schleicht sich sofort 
seine Tendenz ein, politische Herrschaft mit Gesellschaft zu identifizieren.8 Es 
ist seine spezifische Tendenz, Einheit der Gesellschaft zu repräsentieren, im 
Guten wie im Schlechten. Im Staat und in dem Glauben an seine Gemeinwohl-
funktion, die über den Interessen der ausdifferenzierten Gesellschaft schwebt, 
schlummert eine für das politische System im Grunde unentbehrliche Illusion. 
Diese Illusion ist nützlich als Rechtfertigung von Herrschaft, aber auch als 
Kompass eigener Identitätssuche. Zugleich bedeutet die Identifikation von Staat 
und Gesellschaft eine Gefahr, wenn diese Fiktion tatsächlich geglaubt wird und 
dabei die andersgearteten Konstruktionsbedingungen der funktional ausdiffe-
renzierten modernen Gesellschaft übersehen werden. Diese Gefahr verringert 
sich, wenn das politische System als solches, als eines der Funktionssysteme der 
Gesellschaft und eben nicht zuerst als „Staat“ behandelt wird. Wenn das politi-
sche System nicht primär, jedenfalls nicht allein als auf öffentliche Ämter kon-
zentrierte Organisation betrachtet wird, sondern auch oder sogar primär als 
Kommunikationsraum, stößt man auf bemerkenswerte und weiterführende 
Fragen. Öffentliche Meinungsbildung ist aus der Perspektive herkömmlicher 
Staatstheorie als Bedingung von Demokratie wichtig, aber doch eben ein Rand-
ereig nis in der gesellschaftlichen Umwelt des Staates. Systemtheoretisch (also 
gerade nicht juristisch betrachtet) führen solche Unterscheidungen wie die im 
Verfassungsrecht kategoriale von Staat und Gesellschaft jedoch hier in die Irre. 
Das ausdifferenzierte politische Herrschaftssystem operiert weitaus abstrakter 
positioniert und umfassender angelegt als das im Organisationsbereich des 
Staates abzubilden wäre. Die Vorstellung von Zentralität und Peripherie muss 
deshalb korrigiert werden. Viel wichtiger sind Unterströmungen dessen, was 
die vorherrschende öffentliche Meinung prägt und ausmacht. Es geht in dieser 
Ausarbeitung herrschaftsanalytisch deshalb vor allem um kommunikativ-
werte gesteuerte Prägeräume. Denn für jemanden, der politisch handelt und sich 
zu rechtfertigen hat, erscheint dieser vorgeprägte Raum wie eine Bedingung 
seines Handelns und nicht ohne weiteres als etwas, das für ihn als Akteur mit 
einem demokratischen Mandat frei gestaltbar wäre.

Eine seit Max Weber gebräuchliche Redeweise ist die der „Herrschaft“. Sie 
schafft Abstand von konkreten Organisationsformen und ermöglicht besser die 
Thematisierung von Politik als ausdifferenziertes Teilsystem der Gesellschaft.9 
Es geht hier also um Herrschaftstheorie, einer Theorie des politischen Systems 

8 Clemens Albrecht, Die Bundesrepublik Deutschland als „Gesellschaft“: Letztbegriffe 
kollektiver Selbstdeutung, in: Herfried Münkler/Jens Hacke (Hrsg.), Wege in die neue Bun-
desrepublik. Politische Mythen und kollektive Selbstbilder nach 1989, 2009, S.  83 ff.

9 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. 5. Aufl. 1980, Erster Halbband, Kap.  III 
(S.  122 ff.) und Zweiter Halbband, Kap.  IX (S.  541 ff.). Weber setzte sich mit seinem Herr-
schaftsbegriff von der zeitgenössischen Staatsrechtslehre ab, siehe Andreas Anter, Max Weber 
und die Staatsrechtslehre, 2016, S.  11, 14 f.
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oder etwas bescheidener um herrschaftsanalytische Perspektiven. Wenn in die-
sem Bemühen hinreichend abstrakt vorgegangen wird, ermöglicht dies nicht 
nur, das politische System besser zu identifizieren und zu verstehen, sondern 
wir können auch die Rolle des Rechts und der – nicht selbstständig als Funkti-
onssystem ausdifferenzierten – Moral besser beobachten. Auf diese Weise kann 
der normative Kern von klassisch bekannten wie auch von neu entstehenden 
Institutionen offengelegt und auf Funktionalität und Wirkung befragt werden.





Erster Teil

Politik als Funktionssystem





Erstes Kapitel

Das Problem der Einheit azentrischer 
Gesellschaftsformationen

I. Antike Polis und wiedergeborene Stadtrepublik  
als Projektionen gesellschaftlicher Einheit

Wer in der modernen Gesellschaft nach einem Ort sucht, von dem aus das Gan-
ze vernünftig betrachtet und gestaltet werden kann, wird immer auf das politi-
sche System stoßen. Schon etymologisch wird diese Adressierung im Begriff 
transportiert. Das Politische kommt begrifflich und ideengeschichtlich aus der 
griechischen Polis.1 Die Polis ist nicht einfach ein städtestaatlicher politischer 
Herrschaftsverband im modernen Sinne, sondern vor allem ein als selbstver-
ständlich vorausgesetzter Horizont, in dem Denken und Handeln der antiken 
griechischen Stadtrepubliken stattfanden.2 Der Begriff „Politik“ entsteht in je-
ner Vorstellungswelt der Polis und gründet auf Anschauung und der ganzheitli-
chen Idee eines Horizonts des Guten. Die Gemeinschaft der Agora, die von den 
Römern so genannte res publica (der Ursprung des späteren Begriffs der Repu-
blik) wird als öffentlicher Raum getrennt vom Privaten, vom Oikos, dem (über-
wiegend im Umland agrarisch geprägten) „Haus“, das der Familie private Exis-
tenzgrundlage und Kommunität gewährleistet. Nach Zurückdrängung aristo-
kratischer Herrschaftsansprüche und der Herausbildung einer besonderen 
Identität entsteht die charakteristische Prägung eines öffentlichen Raums ge-
meinsamen Entscheidens, der Infrastruktur, Rechtspflege und Wehrfähigkeit 
betraf, und der letztlich getragen wurde von der Versammlung der (wirtschaft-

1 Die Stadtstaaten Griechenlands dehnten sich für rund ein Jahrtausend über den Mittel-
meerraum aus, entwickelten sich und blieben auch unter römischen Einfluss erhalten, wobei 
die seit dem 6. Jahrhundert vor Chr. dominant werdenden demokratischen Formen der prin-
zipiellen Bürgergleichheit offenbar seit dem 2. Jahrhundert nach Chr. verschwanden. Zur He-
rausbildung und zu ihrem Selbstverständnis: Mogens Herman Hansen, Die Athenische De-
mokratie im Zeitalter des Demosthenes, 1995.

2 Mit der Idee des Bürgerverbandes (koinônía tôn politôn) wird die individuelle Perspekti-
ve mit der Gemeinschaftsperspektive in ideengeschichtlich prägender Weise gekoppelt und 
der Demos als Bestimmungskraft eingeführt. Näher Rüdiger Bubner, Polis und Staat. Grund-
linien der Politischen Philosophie, 2002; siehe auch Elke Stein-Hölkeskamp, Werben um die 
Mehrheit, Demokratie und Agonalität im klassischen Athen, in: Egon Flaig (Hrsg.), Genesis 
und Dynamiken der Mehrheitsentscheidung, 2013, S.  65 ff.
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lich und sozial) freien Haushaltsvorstände. Die Machtausübung außerhalb der 
Familie wurde als Willensbildung einer (politischen) Gemeinschaft legitimiert 
und innerhalb des Personenverbandes monopolisiert.

Der antike Staatsbegriff vereinte im Gedanken der Polis (ganzheitlich gedach-
te Stadtrepublik) verschiedene Gesichtspunkte. Die Entwicklung des öffentli-
chen Raumes erfolgte aus dem Oikos heraus und ihm gegenübergestellt. Oikos 
war die Wirtschafts- und Lebenseinheit der Großfamilie einschließlich der Be-
diensteten und Sklaven. Der öffentliche Raum ist anders konstituiert, ebenso 
wie die zur Polis gehörende religiös rituelle Gemeinschaftspraxis, ohne welche 
die Akropolis als Sinnbild des antiken Athen nicht entstanden wäre. Ohne das 
Fundament von Oikos und Polis wäre vor allem die demokratische Bürgerrepu-
blik nicht denkbar, die sich auf dem Marktplatz, der Agora traf und auf dem 
Ordner dafür sorgten, dass nur Bürger den Versammlungsplatz betraten.3

„Die Stadt hat die Natur des Menschen darum zu ihrer Substanz, weil in ihr die Ver-
nunft des Menschen zum Zuge kommt. Sie ist der Ort des Menschseins, weil sie selbst 
auf der Vernunft beruht und vernünftige gesellschaftliche Ordnung ist. […] Das Verfah-
ren, das Aristoteles hier übt, besteht also nicht darin, daß er zuerst die Natur des Men-
schen durch Vernunft definiert, um dann aus ihr die Polis zu deduzieren. Der Begriff des 
Menschen als vernünftigen Wesens lässt sich vielmehr erst dann finden und bilden, wenn 
es die Polis gibt.“4

Der griechische Staatsbegriff (und der spätere römische) wurde republikanisch 
begründet und selbst zu Zeiten des entwickelten römischen Imperiums – als 
Kaiser- und Militärstaat – hat sich die gepflegte Tradition von dieser Herlei-
tung, verbal jedenfalls, nicht abgesetzt. Zugleich war der griechische Staatsbe-
griff aber weniger ausdifferenziert und in seiner Rechtfertigung nicht in dem 
Maße rationalisiert wie das dem neuzeitlichen Staatsbegriff entspricht. Die 
griechische Polis war eine Idee, die keine Rechtspersönlichkeit jenseits der kon-
kreten Bürgerschaft dachte, also nicht den Staat als Gebietskörperschaft und 
Subjekt verselbstständigte.5

Der mittelalterliche Staatsbegriff ist dagegen scheinbarer, diffuser und jeden-
falls theologisch beherrscht. Als das weströmische Reich (Imperium Romanum) 
im fünften Jahrhundert n. Chr. allmählich unterging, schrieb Augustinus in 
Thagaste, einer Stadt im von den Römern noch beherrschten Nordafrika, zwi-
schen 413 und 426 n. Chr. die Abhandlung De civitate dei. Augustinus verteidigt 
noch innerhalb der bestehenden römischen Öffentlichkeit das Christentum vor 
dem Vorwurf, es habe die römische Tüchtigkeit und Wehrhaftigkeit schwach 
gemacht und damit zum drohenden Untergang des Reiches beigetragen.6

3 Jochen Bleicken, Die athenische Demokratie, 4.  Aufl. 1995, S.  192.
4 Joachim Ritter, Metaphysik und Politik, 2003, S.  76.
5 Helmut Quaritsch, Staat und Souveränität, 1970, S.  22.
6 Dieser Einschätzung scheint auch Niklas Luhmann nicht fernzustehen, wenn er sagt: 

„Mit der religiösen Uniformierung des Abendlandes verschwanden auch die antiken Bedin-
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